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Baden-Wiirttemberg
STAATLICHES SCHULAMT LUDWIGSBURG

Leitfaden
zur
Prifung und Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpadagogisches Bildungsangebot

Verfahrensablauf und Zustandigkeiten
der Prifung und Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpadagogisches Bildungsangebot
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Antrag (SBA-VO 88 4 und 5)
Eltern beantragen die Prifung und Feststellung auf
ein SBA beim SSA
e Uber die besuchte Schule
e direkt beim SSA
e bei Einschulung Uber die zustandige GS, auf
Wunsch der Eltern unter Mitwirkung der
Fruhférderung oder des Schulkindergartens.
Antrag ohne Einwilligung der Eltern kann erfol-
gen, wenn konkrete und eindeutige Hinweise auf
den moglichen Anspruch auf ein SBA vorliegen.
Die Eltern werden Uber die Antragsstellung infor-
miert.

bis 15.12.

Klasse 1: 15.02.

Eltern unter Mitwirkung der
zustandigen allgemeinen
Schule

Anspruchsklarung SBA:
Antrag auf Prifung und Fest-
stellung auf einen Anspruch
auf ein sonderpadagogi-
sches Bildungsangebot

= Hompepage des SSA

Die Schule erstellt zu dem Antrag einen Padagogi-
schen Bericht.

Mit Einverstandnis der Eltern kann bei vorangegan-
gener Beratung und Unterstitzung durch ein SBBZ
die Unterlagen beigefiigt werden.

bis 15.12.

Klasse 1: 15.02.

Schulleitung allgemeine
Schule

Entscheidung uber die Einleitung des Feststel-
lungsverfahren (SBA-VO § 6 Abs. 1 und 5)

Bei Ablehnung: Bekanntgabe der Entscheidung an
die Erziehungsberechtigten und Information an die
Schule.

Bei Einleitung: Beauftragung einer Lehrkraft mit der
sonderpadagogischen Diagnostik tiber die Schullei-
tung eines SBBZ.

Erziehungsberechtigte werden tber die Einleitung
des Verfahrens informiert.

Vordruck fir den Padagogi-
schen Bericht ist dem Antrag
auf Prufung und Feststellung
des Anspruchs auf ein son-
derpadagogisches Bildungs-
angebot angefugt.

bis 31.01.

Klasse 1: 31.03.

SSA Ludwigsburg

Beauftragung

= Prozessende bei Ablehnung der Einleitung des Feststellungsverfahrens
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Erstellen eines Sonderpadagogischen
Gutachtens
(SBA-VO § 6 Abs. 2 und 3)

Durchfuihrung der sonderpddagogischen Diagnostik.
Erlauterung der Ergebnisse im Gesprach mit den El-
tern.

Das sonderpadagogische Gutachten wird dem SSA
mit Stellungnahme der Eltern und Anlagen im Origi-
nal zugeschickt.

Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpada-
gogisches Bildungsangebot
(SBA-VO § 7 Abs. 1 - 6)

bei festgestelltem SBA
e Festlegung des Forderschwerpunkts

bei nicht festgestelltem SBA
e Bekanntgabe der Entscheidung an die Eltern
¢ Mitteilung an die Schulen.

Beratung und Wahlrecht der Erziehungsberech-
tigten
(SBA-VO 8§ 11-13)
Beratung der Eltern tber die Mdglichkeiten der Einlo-
sung des SBA:

e SBBZ (auch kooperative Organisationsfor-

men)

e in einem inklusiven Bildungsangebot

Information Uber weitere Verfahrensschritte.

bis 31.03.

Klasse 1: 31.05.

Schulleitung SBBZ
Lehrkraft der Sonderpada-

gogik

Anspruchsklarung SBA:
Sonderpadagogisches
Gutachten

= Homepage des SSA

Staatliches Schulamt
Ludwigsburg

= Prozessende bei nicht festgestelltem SBA

Feststellung SBA:

Schreiben an die Erzie-
hungsberechtigten -
Feststellung/ Ablehnung
gofs. Feststellung Lernort bei
bereits festgelegtem Lernort

Mehrfertigung an die allge-
meine Schule und das mit
der Diagnostik beauftragte
SBBZ

Staatliches Schulamt
Ludwigsburg

Dokumentation:

Niederschrift des Elternwun-
sches.



file://///SSALBG01SU0002/Oeffentlich/Einrichtungen/Inklusion/Vorlagen_Schreiben/Formulare_18_19/HP%20Sonderpädagogische%20Diagnostik%20Schaubild.docx
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Festlegung des Lernorts bei Elternwunsch SBBZ
(SBA-VO § 14 Abs. 1 - 3)

Bescheid an die Erziehungsberechtigten Uber die
Festlegung des Lernorts SBBZ mit Angabe der auf-
nehmenden Schule.

Information der allgemeinen Schule und SBBZ.

Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind an der
festgelegten Schule an.

Aufnahme durch das SBBZ.

=>» Prozessende bei

E

Staatliches Schulamt
Ludwigsburg

Erziehungsberechtigte

Schulleitung SBBZ

Feststellung SBA mit Lern-
ort:

Schreiben an die Erzie-
hungsberechtigten -
Feststellung mit Festlegung
des Lernorts.

Mehrfertigung an die allge-
meine Schule und das zu-
standige SBBZ.

rfillung des Anspruchs auf ein SBA im SBBZ

Regionalkonferenz bei Elternwunsch Inklusion
(SBA-VO § 15 Abs. 1-4)

Erérterung der bestehenden und realisierbaren inklu-
siven Bildungsangebote (und ggfs. der kooperativen
Organisationsformen) im Rahmen der Regionalkon-
ferenzen in den einzelnen Raumschaften unter Ein-
bezug aller beriihrten Stellen.

Vorschlag des moglichen Lernorts und Herstellung
des Einvernehmens mit den Erziehungsberechtigten.

Juni

Festlegung des Lernorts

(SBA-VO 88 15 -17)

Bescheid an die Erziehungsberechtigten Uber die
Festlegung des Lernorts.

Information der allgemeinen Schule und SBBZ.

Staatliches Schulamt
Ludwigsburg
Schulleitungen der allge-
meinen Schulen und der
SBBZ
Schultrager
Landratsamt Ludwigsburg
(Schilerbeforderung)

Einladung zur Bildungs-
wegekonferenz (Regional-
konferenz)

Staatliches Schulamt
Ludwigsburg

Festlegung des Lernorts
Schreiben an die Erzie-
hungsberechtigten mit Fest-
legung des Lernorts.
Mehrfertigung an die allge-
meine Schule und das ver-
sorgende SBBZ.
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Festlegung des Lernorts
(SBA-VO 88 15 -17)

Erziehungsberechtigte melden ihr Kind unter Vorlage
des Bescheids Uber die Festlegung des Lernorts an
der zustandigen Schule an.

Aufnahme durch die allgemeine Schule.

Erziehungsberechtigte

Schulleitung der allgemei-
nen Schule




